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1. Die Vereinbarung gilt für die nächsten zehn Jahre, d.h. von 2007 bis 2016. 
 
2. Es wird abwechslungsweise in Bottighofen und in Kümmertshausen 

geschossen, mit Beginn in Bottighofen 
 
3. Der Sektionsgewinner wird nach den Richtlinien des SSSV ermittelt. 
 
4. Für den besten Schützen wird eine Früchteschale aus Ton abgegeben mit 

der Aufschrift: Freundschaftsschiessen, Jahrgang und den drei Wappen. Die 
Schale geht innerhalb dieser zehn Jahre nur einmal an den gleichen 
Schützen. 

 Die Kontrolle führt der Munitionswart von Bottighofen. 
 
5. Die Früchteschale wird von den beiden Vereinen je zur Hälfte finanziert. 
 
6. Es wird weiterhin einen Imbiss (Chästeilet) geben, der Preis dafür ist im 

Stichgeld enthalten. 
 
7. Das Stichgeld ist abhängig vom Preis für Käse und Munition und wird jedes 

Jahr neu festgelegt. Es wird nur der Selbstkostenpreis berechnet. 
 
8. Programm: 6 Schuss Probe fakultativ, 10 Schuss EF auf Scheibe A 10. 
 
9. Datum: Samstag der 12. Woche, wenn Ostern, dann eine Woche früher. 
  
 In Bottighofen am:   24.03.2007, 21.03.2009, 26.03.2011,  

     23.03.2013, 21.03.2015.  
  
 In Kümmertshausen am:  15.03.2008,  27.03.2010, 24.12.2012,   

     22.03.2014, 19.03.2016. 
 
 
Vereinbarung vom XX Januar 2007   
 
 
getroffen im Auftrag der Vorstände von den Präsidenten 
 
Bottighofen   Kümmertshausen 
 
Willi Müller,   Ruedi Neuhauser  


